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	Übersicht: Mythos vs. Arbeitsrecht

	Der Mythos (Was oft geglaubt wird)
	Das Recht (Was wirklich gilt)

	„Bei akutem Personalmangel darf ich Dienstverpflichtungen aussprechen.“
	Falsch. Personalmangel ist ein Organisationsverschulden bzw. Betriebsrisiko. Es berechtigt nicht dazu, das Direktionsrecht in der Freizeit auszuüben.

	„Mitarbeiter müssen im Frei telefonisch erreichbar sein.“
	Falsch. Freizeit ist störungsfreie Zeit. Es besteht keine Pflicht, ans Telefon zu gehen oder WhatsApp-Nach-richten zu lesen (Recht auf Unerreichbarkeit).

	„Es gibt eine Treuepflicht, die zum Einspringen zwingt.“
	Bedingt. Die Treuepflicht existiert, greift aber nur in echten Katastrophenfällen (Brand, Hochwasser). Ein krankes Teammitglied ist kein Katastrophenfall.

	„Wer nicht einspringt, bekommt eine Abmahnung wegen Arbeitsverweigerung.“
	Unzulässig. Da die Anordnung rechtswidrig wäre, kann die Weigerung keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben. Eine solche Abmahnung hätte vor Gericht keinen Bestand.
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